
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATENVERARBEITUNGSVERZEICHNIS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2 

Inhalt: 

1. Stammdatenblatt: Allgemeine Angaben 

2. Datenverarbeitungsvorgänge bzw. – zwecke 

3. Detailangaben zu den einzelnen Datenverarbeitungszwecken 

4. Allgemeine Beschreibung der technisch-organisatorischen Maßnahmen 

ANHANG: Liste zum Daten-Verarbeitungsverzeichnis  inkl. Risikoanalyse 

Liste Auftragsverarbeiter 

 

 

 

 

  



 

3 

1. S T A M M D A T E N B L A T T  
 

1.1 Name und Kontaktdaten des (der) für die Verarbeitung (gemeinsam) Verantwortlichen 
 

a) Name und Adresse: (nachfolgend als Verantwortlicher bezeichnet) 
 

 

Firmenname:  

Straße / Haus-Nr.:  

Ort / PLZ.:  

Ansprechperson:   

Telefonnummer:  

E-Mailkontakt:   

 

 

 
b) Name und Kontaktdaten des/der Vertretungsbefugten der Verantwortlichen 
 
 
 

2. D A T E N V E R A R B E I T U N G / D A T E N V E R A R B E I T U N G S Z W E C K  
 

2.1 Zwecke und Beschreibung der Datenverarbeitung 

 
1) Personalverwaltung: Verarbeitung und Übermittlung von Mitarbeiterdaten im Rahmen des Ar-

beitsvertrages, einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Mitarbeiteten und 

Textdokumente (z.B.: Korrespondenz, Arbeitsverträge, Lohnzettel etc.)    

2) Rechnungswesen und Geschäftsabwicklung: Verarbeitung und Übermittlung von Daten im 

Rahmen der Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern, ein-

schließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Mitarbeiteten und Textdokumente 

(z.B.: Korrespondenz, Verträge, Lohnzettel etc.)    

3) Marketing: Nutzung und Verarbeitung bestehender Kunden- und Lieferantendaten und Daten 

sonstiger Geschäftspartner zur Durchführung von Marketingmaßnahmen für die angebotenen 

Dienstleistungen.  
 

2.2 Datenschutz-Folgenabschätzung 

Eine Datenschutz-Folgenabschätzung (auch „Privacy Impact Assessment“) ist dann durchzuführen, 

wenn die Datenverarbeitungstätigkeit voraussichtlich ein hohes Risiko für die Betroffenen begründet. 

Ein solches ist den nachstehenden Fällen gegeben:   

➢ es erfolgt eine systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher 

Personen (Profiling), welche als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkungen 

gegenüber natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträch-

tigen;  

➢ es kommt zu einer umfangreichen Verarbeitung sensibler oder straf- rechtlich relevanter 

Daten (zB die Verarbeitung von Patientendaten durch einen IT-Dienstleister eines Kranken-
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hauses, nicht hingegen die Verarbeitung von Patienten- bzw. Mandantendaten durch einen 

einzelnen Arzt oder Rechtsanwalt);  

➢ es wird eine systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche 

vorgenommen (zB Einsatz einer großen Anzahl von elektronischen Videoüberwachungskame-

ras) oder  

➢ die Art der Verarbeitung findet sich auf einer von der Datenschutzbehörde veröffentlichten 

„schwarzen Liste“ – diese gibt es derzeit (Stand Oktober 2017) nicht, allerdings ist zu erwar-

ten, dass insbesondere Whistleblowing-Hotlines auf der schwarzen Liste stehen werden.  

Im gegenständlichen Fall ist keine Datenschutz-Folgeabschätzung notwendig, da es 

➢ zu keinem Profiling kommt.  

➢ zu keiner umfangreichen Verarbeitung von sensiblen oder strafrechtlich relevanten Daten (die 

Datenverarbeitung eines Hausarztes wird grundsätzlich als nicht Umfangreiche qualifiziert).   

➢ zu keiner systematischen umfangreichen Überwachung öffentlich zugänglicher Bereich 

kommt.  

➢ zu keiner Verarbeitung kommt, die von der „schwarzen-Liste“ erfasst sind.   

2.3 Datenschutzbeauftragter 

Eine Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten ist für Unternehmen nur in folgen-

den Fällen vorgesehen, wenn  

➢ die Kerntätigkeit in der Durchführung von Verarbeitungsvorgängen besteht, die aufgrund ih-

rer Art, ihres Umfanges und/oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und systemati-

sche Überwachung von betroffenen Personen erforderlich machen (z.B. Banken, Versicherun-

gen, Kreditauskunfteien und Berufsdetektive). 

➢ die Kerntätigkeit des Unternehmens in der umfangreichen Verarbeitung sensibler Daten o-

der von Daten über strafrechtliche Verurteilungen oder Straftaten besteht (z.B. Krankenanstal-

ten). 

Zur Auslegung der Bestimmungen zum Datenschutzbeauftragten in der DSGVO sowie zu dessen 

Aufgaben können die Guidelines der Art 29-Gruppe zum Datenschutzbeauftragten herangezogen wer-

den, die auf der Website der EU-Kommission abrufbar sind Eine Verpflichtung zur Bestellung eines 

Datenschutzbeauftragten ist für Unternehmen nur in folgenden Fällen vorgesehen, wenn.  

 

In den Erläuterungen der Kommission betreffend der „umfangreichen Verarbeitung“ sensibler Daten 

wird dargelegt, dass die diesbezügliche Verarbeitung durch einen einzelnen Hausarzt als nicht um-

fangreich zu qualifizieren ist.  

 

Da auch keine der sonstigen Voraussetzungen zutrifft, ist im gegenständlichen Fall kein Datenschutz-

beauftragter zu bestellen. 

 

3. DETAILANGABEN  ZU 2 .1  

 

3.1 Kategorien der betroffenen Personen 

 

a) Mitarbeiter, Praktikanten, etc. 

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Wichtige-Begriffsbestimmu.html%252523sensible_Daten
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612048
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b) Kunden und deren Kontaktpersonen 

c) Lieferanten  

d) an der Geschäftsabwicklung beteiligte sonstige Vertrags- und Geschäftspartner und  

 deren Kontaktpersonen  

e) Sachbearbeiter beim Verantwortlichen  

 

3.2 Rechtsgrundlagen 

 

Die Datenverarbeitung erfolgt einerseits 

• gem. Art 6 Abs. 1 lit. b DSGVO für Erfüllung des jeweils abgeschlossenen Vertrages  

• gem. Art 6 Abs. 1 lit. c DSGVO zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung. Unter anderem: gem. 

§ 132 BAO (Aufbewahrungspflicht 7 Jahre); §190 UGB (Buchführungspflicht); § 212 UGB (Auf-

bewahrungspflicht).  

 

3.3 Kategorien der verarbeiteten Daten und mögliche Übermittlung an Empfänger 
 

Siehe dazu im Anhang „2b Liste zum Datenverarbeitungsverzeichnis inkl. Risikoanalyse“. 

Die unter Pkt. 3.3 bzw. im Anhang dargestellten Datenkategorien werden ausschließlich an Empfänger 

in der EU bzw. EWR übermittelt. 

 

3.4 Löschungs- und Aufbewahrungsfristen 

 
Nach erfolgter Erfüllung des jeweiligen Vertrages müssen für eine mögliche Überprüfung des Finanz-

amtes die Vertragsdaten 7 Jahre aufbewahrt werden. Sollte die Betreuung des bezughabenden Versi-

cherungsvertrages darüber hinaus andauern, so werden die hierfür notwendigen Unterlagen für eben 

diese Dauer aufbewahrt. 

 

Darüber hinaus werden für allfällige Rechtsstreitigkeiten aus dem jeweiligen Vertrag bis zu 30 Jahre 

notwendige Daten und Unterlagen archiviert, dies bis zum Ablauf der absoluten Verjährungsfrist gem. 

§ 1489 ABGB.  

 

Ausgenommen davon sind nicht mehr benötigte Bankdaten, Ausweiskopien und insbes. bei ausge-

schiedenen Mitarbeitern Bewerbungsunterlagen und Nachweise besonderer Qualifikationen. Diese 

werden gelöscht, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Zugang zu den archivierten Akten hat aus-

schließlich der zuständige Sachbearbeiter sowie die Geschäftsführung.  

 

4. A LL GE MEI NE  BES CH REI BU N G  DER  T EC HN IS CH -

O R GA NIS AT OR ISC HE N  MASS N AHME N  
 

Vertraulichkeit 

Zutrittskontrolle: 

 Zugang zu den Büroräumlichkeiten mit Sicherheitsschlüssel 

 

Zugangskontrolle/Zugriffskontrolle: 

 Nicht jeder Mitarbeiter hat die gleichen Zugriffsrechte. Sie werden je nach Aufgabenbe-

reich definiert und eingeschränkt. 

 Computer protokolliert, wer Zugriff hatte. 

 Passwörter für Datenverarbeitungsgeräte aller Mitarbeiter (Laptop, PC) – kennt nur der 

jeweilige Mitarbeiter und EDV-Administrator 

 

b) Integrität 
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Weitergabekontrolle / Verschlüsselung, elektronische Signatur 

 Passwörter für Zugang zu Onlineplattformen von Banken, öffentlichen Behörden, Förder-

stellen u.ä. – kennt idR nur der Geschäftsführer und der jeweilige Sachbearbeiter  

 Passwörter sind auf den Laptops der Mitarbeiter passwortgeschützt. 

 

Eingabekontrolle 

 Computer im Unternehmen protokolliert, wer wann welche Daten verändert hat. 

 

c) Verfügbarkeits- und Belastbarkeitskontrolle 

 der PC der Verwaltung ist passwortgeschützt. Das Passwort kennt nur der jeweilige Mitarbei-

ter. 

 Die Daten sind durch Firewall und regelmäßig aktualisierte Virenschutzprogramme abgesi-

chert. 

 Die Daten werden in regelmäßigen in Form einer externen Datensicherung gesichert. 

 Zugangsregelungen für Mitarbeiter der Auftragsverarbeiter sind durch die entsprechenden 

Auftragsverarbeiterverträge definiert.  

 

d) Evaluierungsmaßnahmen 

Im Rahmen eines nachhaltigen Datenschutz-Managements wurden folgende Evaluierungsmaß-

nahmen durchgeführt bzw. sind folgende Maßnahmen künftig vorgesehen: 

 

► Geschäftsführer- und Mitarbeiterschulung (Anm.: Ev. Schulungsunterlagen im Anhang beile-

gen.) 
Geschäftsführung und Mitarbeiter wurden über die Inhalte der DSGVO aufgeklärt. 
 

► Leitfaden zum Umgang mit personenbezogenen Daten (Anm.: Ev. Leitfaden im Anhang beile-

gen.) 
Über einen von der Verantwortlichen erarbeiteten „Leitfaden zum Umgang mit personenbe-

zogenen Daten“ sollen die Mitarbeiter sensibilisiert werden. Dieser Leitfaden umfasst u.a. 

folgende Themen: 

➢ Umgang mit Passwörtern 

➢ Archivierung und Löschung personenbezogener Daten 

➢ Informationspflicht gegenüber Betroffenen  

➢ Mitarbeiter und ihre Betroffenenrechte 

➢ etc. 

 

Dieser Leitfaden wurde im Rahmen der Erstellung der DSGVO-Unterlagen an die Mitarbei-

ter verteilt. 

 

► Regelmäßige Aktualisierung der Firewall und des Virenschutzes 

 

► Regelmäßige Überprüfung, ob die gewählten Backup-Lösungen noch zeitgemäß und sicher 

sind. 

 

► Die Mitarbeiter haben Geheimhaltungserklärungen unterzeichnet. 
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ANHANG 
 

 

2b Liste zum Datenverarbeitungsverzeichnis  
inkl. Risikoanalyse 

(gem. Pkt. 3.3.) 

 

Liste Auftragsverarbeiter 


